




Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvorschriften nach § 4 Abs. 4 der 
Gemeindeordnung: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieses Nachtrages wird nach 
§ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieses Nachtrages gegenüber der Stadt Furtwangen im Schwarzwald gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung des 
Nachtrages verletzt worden sind. 
 
Der Nachtrag wurde am 08.11.2023 von dem Landratsamt genehmigt, am 18.11.2023 öffentlich  
bekannt gemacht und vom 20. bis 27.11.2023 im Rathaus ausgelegt. 
 


